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c) die Zahl der Arbeiter , die demnach in dem Arbeits⸗
raum beſchäftigt werden darf .

In jedem Arbeitsraum muß ferner an einer in
die Augen fallenden Stelle eine Tafel aushängen ,
die in deutlicher Schrift die Beſtimmungen unter !
wiedergibt .

III . Abweichungen von den Vorſchriften unter ! Ziff . 3 Abſ . 1,
3 können auf Antrag des Unternehmers durch die höhere
Verwaltungsbehörde für ſolche Anlagen zugelaſſen
werden , in welchen in der Regel nicht mehr als fünf
Arbeiter beſchäftigt werden , ſofern die für den Betrieb

benutzten Arbeitsräume bereits am 31 . Juli 1897 im

Beſitze des jetzigen Unternehmers oder eines Familien⸗
angehörigen geweſen ſind .

IV . Die vorſtehenden Beſtimmungen treten für neu zu er⸗

richtende Anlagen ſofort in Kraft .
Für Anlagen , die zur Zeit des Erlaſſes dieſer Be⸗

ſtimmungen bereits im Betriebe ſind , treten die Vor⸗

ſchriften unter 1 Ziffer 5 Satz 1 ſowie Ziffer 7 bis 9

ſofort , die übrigen Vorſchriften mit Ablauf eines Jahrs
nach dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft .

e. Sonſtige gewerbliche Anlagen , über deren

Einrichtung und Betrieb beſondere Vorſchriften
beſtehen .)

1. Anlagen zur Herſtellung von Alkali - Chromaten ,
RG Bl. 1907 S . 233 ;

2. Anlagen zur Herſtellung elektriſcher Akkumula⸗

toren aus Blei oder Bleiverbindungen , RGBl .

1898 S . 176 und Bad . Geſ . ⸗ u. VOBl . 1898

3523
3. Anlagen zur Herſtellung von Bleifarben und

anderen Bleiprodukten , RGGBl . 1903 S . 225 und

Bad . Geſ . ⸗ u. VO Bl. 1903 S . 138 ,
4. Bleihütten , RGBl . 1905 S . 545 und Bad . Geſ . ⸗

u. VOBl . 1905 S . 326 ;

) Wegen Einrichtung der Apotheken vergl . 88 9ff . der
VO. vom 11. September 1896 , Geſ . ⸗ u. VOBl . 1896 S. 312 .
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Schädliche ꝛc. Anlagen .

Anlagen zur Vulkaniſierung von Gummiwaren ,
RGBl . 1902 S . 59 und Bad . Geſ . ⸗ u. VOBl . 1902

8

Betriebe , in denen Maler⸗ , Anſtreicher⸗

Tüncher⸗,Weißbinder⸗ oder Lakiererarbeiten
ausgeführt werden , RcBBl . 1905 S. 555 und Bad .

Geſ . ⸗ u. VO Bl. 1905 S . 357 ;

Roßhaarſpinnereien , Haar - und Borſtenzu⸗
richtereien ſowie Bürſten⸗ und Pinſelmache —
reien , RGGBl . 1902 S. 269 und Bad . Geſ. ⸗ u.

VO Bl. 1902 S. 352 ;

Anlagen , in denen Thomasſchlacke gemahlen oder
Thomasſchlackenmehl gelagert wird , RGBl .

1899 S. 267 und 1903 S . 288 und Bad . Geſ. ⸗ u.

VO Bl . 1899 S. 158 ;

Zinkhütten , RGBl . 1900 S . 32 und 1901

ee

k. Schädliche , gefährliche , beläſtigende Anlagen .

1. Reichsgewerbeordnung .

§ 16 . Zur Errichtung von Anlagen , welche durch die

örtliche Lage oder die Beſchaffenheit der Betriebsſtätte für
die Beſitzer oder Bewohner der benachbarten Grundſtücke oder

für das Publikum überhaupt erhebliche Nachteile , Gefahren
oder Beläſtigungen herbeiführen können , iſt die Genehmigung
der nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde er⸗—

forderlich .
Es gehören dahin :

Schießpulverfabriken , Anlagen zur Feuerwerkerei
und zur Bereitung von Zündſtoffen aller Art , Gas⸗

bereitungs - und Gasbewahrungsanſtalten , An⸗

ſtalten zur Deſtillation von Erdöl , Anlagen zur

Bereitung von Braunkohlenteer , Steinkohlenteer
und Koaks , ſofern ſie außerhalb der Gewinnungs⸗

orte des Materials errichtet werden , Glas⸗ und

Rußhütten , Kalk - , Ziegel - und Gipsöfen , Anlagen

zur Gewinnung roher Metalle , Röſtöfen , Metall⸗

gießereien , ſofern ſie nicht bloße Tiegelgießereien
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